
Satzung der Bergbeisser Tittmoning   

 

Die Satzung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 15.11.2013 ordnungsgemäß beschlossen.                                                  

Bei allen Touren besteht Helmpflicht. 

Punkt  1: 

Bergbeißer Anwärter wird man auf Antrag.                                                                                                                                

Der Antrag kann ab der vierten BB-Tour /Tag gestellt werden.                                                                                               

Die Anwärterschaft ist per Mail an den Chairman zu stellen.                                                                                                              

Dieser berät sich mit den ersten 3 Aktiven der ewigen BB Liste über Zustimmung. 

 

Punkt 2: 

Die Vollmitgliedschaft erhält, wer: 

- ein Bergbeißer-Trikot besitzt.  Das Vollmitglied muss das BB Trikot bei allen Ausfahrten tragen.                                        

-1000 km in der “Ewigen Bergbeißerliste“ aufweisen kann. Für die weiblichen BB  gilt die seit  dem 02.12.2000 

eingeführte Regel mit  500 BB Kilometer.  Die 1000/500 KM sollten innerhalb von 3 Jahren erreicht werden.                                                                                                                                

Bereits  gefahrene BB  Kilometer vor dem Antrag zur Anwärterschaft  werden angerechnet.                                              

-wer Mitglied im Alpenverein ist (DAV/ÖAV/SAC). Idealerweise bei der Sektion Tittmoning . Gilt auch als C-

Mitgliedsachaft. 

 

Punkt 3: 

Das Vollmitglied verpflichtet sich zu mindestens einer Fahrt pro Jahr. 

 

Punkt 4: 

Der Vorstand wird durch die drei Aktiven Bergbeißer gebildet, welche die “Ewige Bergbeißerliste“ anführen. 

 

Punkt 5: 

Der Chairman wird alle 3 Jahre von der Hauptversammlung in freier und geheimer Wahl von den Vollmitgliedern 

gewählt. Er führt in diesem Zeitraum das Bergbeißeralbum , die Bergbeißerliste, organisiert das Tourenprogramm 

und lädt alle Anwärter und Vollmitglieder zur jährlich stattfindenden Hauptversammlung ein.  

 

Punkt 6:                                                                                                                                                                                            

wer 3 Jahre an keiner Bergbeißerfahrt teilgenommen hat, verliert seine Wertung ,sowie alle BB Kilometer und wird 

aus der  “Ewigen Bergbeißerwertung “gestrichen.    

Wer mehr als 5000 BB-KM  hat bleibt für immer in der Wertung.    

 



Punkt 7: 

Über die Ernennung zum “Ehren –Bergbeißer“  wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten.                                            : 

Ab 32.000 BB-KM  und 200 Touren kann man  zum Ehrenbergbeißer ernannt werden .  

 

Punkt  8: 

Die Touren schreibt jeder Tourenleiter selbstständig aus. Er stellt per Mail dem Homepagebeauftragen die Eckdaten 

der Tour min. 1 Woche vor Beginn der Tour zur Verfügung. Er schreibt die Tour  mindestens in der  

“suedostbayrischen Rundschau“ aus. 

 

Punkt  9:  

BBDJ Wertung: Erst ab der vierten BB Tour/Tag kommt der Name des Teilnehmers in die BBdJ Wertung. Es gehen 

keine KM und Punkte verloren. Der Tourenleiter meldet den BBdJ Wertungsbeauftragen zeitnah die KM /HM und 

Teilnehmer seiner Tour. 

 

Punkt  10: 

Tourenanmeldungen sind  bei Mehrtagestouren per Mail  beim Tourenleiter zu stellen. 

 

Punkt  11: 

Bei Teilnehmerbeschränkung gilt folgende Teilnahmereihenfolge:                                                                                         

Zu Erst BB-Vollmitglieder dann Anwärter,  anschließend Gäste. Voraussetzung ist die fristgerechte Anmeldung. 

 

Punkt  12: 

Der “Bergbeißer  des  Jahres Pokal“ wird immer vom Vorjahres BBdJ organisiert und gestiftet. 


